
Beschl.-Nr. 7 
STADT LANDSHUT 

Auszug 
aus der Sitzungs-Niederschrift 

des Plenums vom 22.07.2016 

Betreff: Beirat für Migration und Integration in der Stadt Landshut - 3. Amtszeit, 2015 bis 2018; 
- Neubenennung von stimmberechtigten Mitglieder und von Stellvertretern gern. §§ 5 Abs.1, 4 
Abs.2 der Satzung für den Beirat für Migration und Integration der Stadt Landshut 

Referent: Ltd. Rechtsdirektor Harald Hohn 

Von den 45 Mitgliedern waren 35 anwesend. 

In öffentl icher Sitzung wurde auf Antrag des Referenten 

einstimmig 

mit gegen Stimmen beschlossen: 

1. Das Anschreiben des Beirates und die Begründung zur Änderung der Satzung werden zur Kenntnis 
genommen. 

2. Gemäß § 5 Abs.1 der Satzung für den Beirat für Migration und Integration der Stadt Landshut werden 
die vom Beirat vorgeschlagenen Personen (nachfolgend in rot) als stimmberechtigte Mitglieder bzw. 
Stellvertreter benannt: 

Türkei 
Türkei 
Türkei 
ehern.Sowjetun ion 
ehern.Sowjetunion 
ehemaliges Jugoslawien 
Italien 
Polen 
Polen 
Rumänien 
Afrika 
Arabische Länder 

Lateinamerika 
Asien 
Flüchtlinge 

variable Herkunftsgruppe* 

Mitglied : 
Raziye Sarioglu 
lsmail Keser 
Mustafa Koctürk 
Olga Testova 
Maria Sidorova-Spilker 
Nenad Bojic 
Giuseppe Cafariello 
lwona Dobosz Cirillo 
Annette Zebrala 
Cristian Marcel Babut 
Nourou lssaha 
George lskander 

Martha de Leon Diaz 
Harjinder Singh 
Indira Padaeva 

Aziz Bouabe (arab. Länder) 

Stellvertreter/in : 
Ahmet Karaman 
Tahir Yacan 
Ali Naki Karasu 
Helena Pollok 
Alla Drewitz 
Marinko Alivkin 
Paola Garofalo 
Marzena Klyszcz-Podrzycka 
Magdalena Kochanek 
Florica Erdmann 
Jarga Sillah 

- Hamdi Louati (arab. Länder) 
- nicht besetzt -

Bee Ling Leong-Ziegler 
Melad Stefo 

Konstantin Kotios (Griechenland) 

* Mit der variablen Herkunftsgruppe kann auf aktuelle Entwicklungen Rücksicht genommen werden oder 
können mitwirkungsbereite Personen, die nicht in eine der erfassten Herkunftsgruppen fallen , 
berücksichtigt werden. 

3. Die Änderungen (in rot) werden mit Inkrafttreten der ebenso heute beschlossenen Änderungssatzung 
wirksam. 

Landshut, den 22.07.2016 

STADT LANDSHUT 

Hans Rampf 
Oberbürgermeister 


